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Wichtige Information für Praxen mit Job-Sharing-Partner und Fachärzte für 
Psychiatrie und Psychotherapie 

 

Vermutlich tritt im Frühjahr das TSVG in Kraft. Wenn tatsächlich die Zulassungssperre für 
einen begrenzten Zeitraum für die Psychiater fällt, dann kann es Gestaltungsspielraum für 
uns geben: 

 

 Der Antrag auf eine vertragsärztliche Tätigkeit kann nicht durch bereits 
niedergelassene Kollegen erfolgen, auch nicht durch MVZs und ermächtigte Ärzte – 
dies gilt für die vergangenen 5 Jahre vor Inkrafttreten des Gesetzes 

 Ein Antrag auf Zulassung als Kassenarzt kann aber wahrscheinlich durch die 
angestellten Ärzte in den Praxen und in den MVZ erfolgen 

 Bei Fallen der Zulassungsbegrenzung in einem Fachgebiet müsste nach dann 
immer noch geltender Bedarfsplanungsrichtlinie auch das Fallen der 
Leistungsbegrenzung der Job-Sharer eintreten und es kommt zu zusätzlichen 
Sitzen der beschäftigten Job-Sharer. Dafür ist es aber u. U. wichtig, dass diese 
vollen Stellen im Jobsharing haben = 30,5h/Woche - ansonsten gibt es nur halbe 
Stellen (bei einem Mindestumfang von > 10h/Woche) … 

 Anträge für Stundenerweiterungen müssen bei den Zulassungsausschüssen schnell 
gestellt werden. 

 

Wenn Sie also Kollegen im Job-Sharing beschäftigt haben oder selbst Job-sharer sind,  

 nehmen Sie umgehend Kontakt zu Ihrer KV auf und lassen sich beraten!  

 Die Beantragung bei Zulassungsausschüssen ist immer mit Fristen verbunden.  

 Nach einer Beantragung kann man auch wieder zurückziehen…  

 individuelle Beratung ist in jedem Falle sinnvoll! 
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 Nach letzter Auskunft des g‐BA tritt eine neue Bedarfsplanungsrichtlinie noch vor Juni 
2019 in Kraft – dann endet nach dem aktuellen TSVG‐Gesetzestext die Zeit der freien 
Zulassungsmöglichkeit für Psychiater, Kinderärzte und Rheumatologen. 

Mit freundlichen Grüßen 

                                                                                            
Dr. Sabine Köhler                                                              Dr. Klaus Gehring 
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